
 

Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
43. Ratssitzung vom 27. März 2019 
 
 
 
1075. 2017/59 

Weisung vom 22.03.2017: 
Motion der SP-, FDP- und CVP-Fraktionen betreffend Kulturinstitutionen mit 
Subventionsverträgen über eine unbeschränkte Zeitdauer, Ergänzung der 
Verträge mit einer Bestimmung über eine Kürzung der Beiträge bei einem 
Bilanzfehlbetrag der Stadt, Bericht und Abschreibung 

  
Antrag des Stadtrats 
 
1. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Zürcher Kunstgesell-

schaft vom 2. März 1988 (AS 442.110) wird wie folgt ergänzt: 
 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Art. 10quater (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

2. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Tonhalle-Gesellschaft 
vom 2. März 1988 (AS 444.110) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-
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onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Art. 10quater (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

3. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und dem Verein Zürcher Kam-
merorchester vom 1. Juli 1998 (AS 444.120) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 1bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Art. 1ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
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 Art. 1quater (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

4.  Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Theater Neumarkt AG 
vom 30. Januar 2008 (AS 444.140) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 5, Ziff. 5 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Art. 5, Ziff. 5bis (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Art. 5, Ziff. 5ter (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

5. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Schauspielhaus Zürich 
AG vom 6. Dezember 2000 (AS 444.130) wird wie folgt ergänzt: 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent.  
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
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 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Art. 10quater (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

6. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015 betreffend Jahresbeiträge an 
die Zürcher Filmstiftung (GR Nr. 2015/206) wird mit einer Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt 
ergänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

7. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde zur Vorlage des Gemeinderats vom 
11. Januar 2017 (GR Nr. 2016/264) betreffend Jahresbeiträge an den Verein Tanz-
haus Zürich wird Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt ersetzt und mit Dispositiv-Ziff. 4 und 5 
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wie folgt ergänzt: 
 Dispositiv-Ziff. 3 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

Unter Ausschluss des Referendums: 
8. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin den Subventionsver-

trag zwischen dem Stadtpräsidenten und dem Verein Theaterhaus Gessnerallee 
vom 10. März 1998 wie folgt ergänzt: 

 Ziffer 5, 3. Absatz (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Ziffer 5, 4. Absatz (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 
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Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Ziffer 5, 5. Absatz (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

9. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin die Leistungsvereinba-
rung zwischen der Stadt Zürich und der Interessengemeinschaft Rote Fabrik vom 
21. August 2014 wie folgt ergänzt: 

 Art. 12bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Milli-

onen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 Prozent. 
 Art. 12ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 Prozent. 
 Art. 12quater (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 

100 Millionen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich 
bewilligten Betrag. 

10. Vom Bericht zur Motion der SP-, FDP- und CVP-Fraktionen betreffend Kulturinstitu-
tionen mit Subventionsverträgen über eine unbeschränkte Zeitdauer, Ergänzung 
der Verträge mit einer Bestimmung über eine Kürzung der Beiträge bei einem Bi-
lanzfehlbetrag der Stadt wird Kenntnis genommen. 
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11. Die Motion, GR Nr. 2014/367, von SP-, FDP- und CVP-Fraktionen vom 19. Novem-
ber 2014 betreffend Kulturinstitutionen mit Subventionsverträgen über eine unbe-
schränkte Zeitdauer, Ergänzung der Verträge mit einer Bestimmung über eine Kür-
zung der Beiträge bei einem Bilanzfehlbetrag der Stadt, wird als erledigt abge-
schrieben. 

 
Referent zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsmehrheit Schlussabstimmungen:  
 
Mark Richli (SP): Unter dem Eindruck drohender Bilanzfehlbeträge hat der Gemeinde-
rat 2014 für vierjährige Subventionen von Kulturinstitutionen einen Passus für Kürzun-
gen eingebaut. Die Kürzungen in den Jahren nach einem Bilanzfehlbetrag sind relativ 
hoch, sie betragen bis zu 10 Prozent im ersten Jahr und bis zu 20 Prozent in den fol-
genden Jahren, falls der Bilanzfehlbetrag andauert. Es handelt sich um eine Kann-
Formulierung, und die Umsetzung ist dem Stadtrat überlassen. Damit wurde eine Un-
gleichbehandlung von Kulturinstitutionen geschaffen, denen unbefristete Subventionen 
ausgerichtet werden. Daher verlangten die SP-, FDP- und CVP-Fraktion im November 
2017 in einer Motion, analoge Bestimmungen in die Subventionsverträge der Kulturinsti-
tutionen mit unbeschränkter Zeitdauer einzufügen. Mit der vorliegenden Weisung 
schlägt der Stadtrat einen abweichenden Mechanismus vor. Betroffen sind neun Häuser 
bzw. Institutionen: das Schauspielhaus, das Kunsthaus, das Tonhalle-Orchester, das 
Theaterhaus Gessnerallee, das Theater am Neumarkt, die Rote Fabrik, das Zürcher 
Kammerorchester, das Tanzhaus und die Filmstiftung. Die meisten dieser Institutionen 
planen langfristig und haben einen sehr hohen Fixkostenanteil, insbesondere Personal-
kosten. Würde die Motion eins zu eins umgesetzt, wäre das für sie nicht tragbar. Die 
vom Stadtrat vorgeschlagene Umsetzung ist relativ komplex: Wenn das Eigenkapital der 
Stadt Zürich auf unter 100 Millionen Franken sinken würde, hätte das zur Folge, dass 
die Institutionen mit zeitlich unbegrenzten Subventionen 1 Prozent der Subventionen 
einsparen müssten. Würde sich im Folgejahr ein Bilanzfehlbetrag bilden, würden die 
Kürzungen 2 Prozent betragen, im zweiten Jahr mit Bilanzfehlbetrag wären es Kürzun-
gen um 3 Prozent und ab dem dritten Jahr Kürzungen um 4 Prozent. Zudem gibt es ei-
nen zweiten Mechanismus: Wenn direkt ein Bilanzfehlbetrag eintritt, entsteht im Folge-
jahr ein Sparbeitrag der Institutionen um 1 Prozent, im zweiten Jahr um 3 Prozent und in 
den folgenden Jahren um 4 Prozent. Wenn sich die Umstände wieder ändern, erhalten 
die Institutionen wieder den vollen Subventionsbetrag. Diese Umsetzung ist dynamisch 
und gestaffelt, massvoll und planbar und kann im Einvernehmen mit den Institutionen 
durch Anpassung der Verträge in Kraft gesetzt werden. Einer der Hauptunterschiede 
zum heutigen Mechanismus ist, dass es sich im Fall eines sehr tiefen Eigenkapitals oder 
eines Bilanzfehlbetrags um einen Automatismus handelt; Ermessensspielraum besteht 
dann nicht mehr. Aus Gründen der Rechtsgleichheit müssen künftig auch bei den klei-
neren Institutionen, die vierjährige Subventionen erhalten, die Subventionsanträge ent-
sprechend formuliert werden. Die Mehrheit der Spezialkommission Präsidialdeparte-
ment, Schul- und Sportdepartement (SK PRD/SSD) ist der Ansicht, dass dieses Vorge-
hen massvoll und in Bezug auf die Auswirkungen zu Lasten der Kulturinstitutionen ver-
tretbar ist, sollte der Fall eines Bilanzfehlbetrags tatsächlich eintreten. Dies ist insbeson-
dere wegen der neuen Finanzhaushaltsverordnung (FHVO) sehr unwahrscheinlich, und 
im Moment steht die Stadt Zürich finanziell ohnehin sehr gut da. 
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Kommissionsmehrheit/-minderheit Änderungsanträge:  
 
Dr. Balz Bürgisser (Grüne): Der Stadt Zürich geht es finanziell blendend, ihr Eigenka-
pital beträgt 1,2757 Milliarden Franken. Die Chance, dass das Eigenkapital in den 
nächsten Jahren auf null sinkt, ist verschwindend klein. Sollte das Eigenkapital 
schrumpfen, würde der Stadtrat rechtzeitig Massnahmen einleiten. Von solchen Spar-
massnahmen wären dann alle Departemente und Dienstabteilungen der Stadt Zürich 
betroffen. Alle Bereiche müssten einen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situa-
tion der Stadt Zürich leisten, auch der Kulturbereich. Die Stadt Zürich müsste voraus-
sichtlich Subventionsverträge mit einzelnen Kulturinstitutionen kündigen und neu ver-
handeln. Beim Sparen müssten sinnvolle Schwerpunkte gesetzt werden. Die vom Stadt-
rat vorgeschlagenen Sparklauseln sind im jetzigen finanziellen Umfeld also überflüssig, 
und im Ernstfall hätten sie zu wenig Wirkung. 
 
Christian Huser (FDP): Die Kulturinstitutionen verfügen über fixe, unbefristete Subven-
tionsverträge mit der Stadt Zürich, welche ihnen – unabhängig vom finanziellen Zustand 
der Stadt – Beiträge garantieren. Die Beiträge sollen nicht infrage gestellt werden, aber 
es soll eine Flexibilität geschaffen werden, damit die Sparlast der Stadt Zürich in finan-
ziell schlechten Zeiten möglichst gerecht verteilt werden kann. Würde der jetzige Zu-
stand beibehalten, wären wohl vor allem die Kleinkunst und Kleinproduktionen von Kür-
zungen betroffen, was für sie das sichere Aus bedeuten würde. Die grossen Institutio-
nen mit den unbefristeten Subventionsverträgen wären hingegen nicht betroffen, obwohl 
sie entsprechende Kürzungen eher verkraften könnten. Der Stadtrat stimmt dem Grund-
prinzip der Motion zu, schlägt aber wesentlich tiefere Kürzungsbeiträge vor, die nicht 
erst bei einem Bilanzfehlbetrag erfolgen müssen, sondern bereits dann, wenn das Ei-
genkapital der Stadt Zürich unter 100 Millionen Franken fällt. Der Stadtrat begründet die 
tieferen Beiträge damit, dass die Institutionen grössere Kürzungen nicht verkraften 
könnten. Er stützt sich dabei auf die Ergebnisse einer Befragung der Institutionen. Zu-
dem hat der Stadtrat wohl Angst, dass die Institutionen aufgrund der möglichen Kürzun-
gen eine grössere Unsicherheit hätten. Ein maximaler Sparbetrag von 4 Prozent in einer 
finanziell dramatischen Lage ist deutlich zu wenig. Wir sind der Meinung, dass die Kul-
turinstitutionen in finanziell schwierigen Zeiten einen grösseren Beitrag leisten müssen, 
wie dies auch in anderen Bereichen der Fall ist. Darum verlangen wir eine Vervierfa-
chung der Beitragskürzung. 
 
Kommissionsreferent Änderungsantrag 2 zu Dispositivziffer 6: 
 
Dr. Jean-Daniel Strub (SP): Es handelt sich um eine formale Ergänzung. Wir wurden 
darauf aufmerksam gemacht, dass im Antrag des Stadtrats die zu ergänzenden Punkte 
nicht vermerkt sind. Der Antrag ist entsprechend zu bereinigen. 
 
Kommissionsminderheit Schlussabstimmungen: 
 
Dr. Balz Bürgisser (Grüne): In der Weltrangliste der Städte mit der höchsten Lebens-
qualität belegt Zürich den zweiten Rang. Die allgegenwärtige Kultur trägt wesentlich zu 
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dieser guten Platzierung bei. Wir tun gut daran, unser vielfältiges kulturelles Angebot zu 
hegen und zu pflegen. Diese Wertschätzung gegenüber den Kulturinstitutionen vermis-
sen wir beim Dispositivänderungsantrag, der vorschlägt, bei einem Bilanzfehlbetrag die 
Subvention im Folgejahr um 4 Prozent, im zweiten Jahr um 12 Prozent und im dritten 
Jahr sogar um 16 Prozent zu reduzieren. Die Folgen solcher Sparmassnahmen wurden 
für das Schauspielhaus genau untersucht. Eine Kürzung der Subvention um 10 Prozent 
bedeutete die Entlassung von 35 der insgesamt 240 festangestellten Mitarbeitenden, die 
komplette Einstellung des Theaterbetriebs in der Schiffbauhalle, die Streichung von jähr-
lich vier Produktionen mit rund 70 Vorstellungen. Die relativ kurzfristige Entlassung von 
über 10 Prozent des Personals hätte massiven Widerstand des Personals und der Per-
sonalverbände zur Folge. Aufgrund der Entlassungen gäbe es einen grossen Know-
how-Verlust. Wegen des Angebotsabbaus und des Reputationsverlusts gäbe es weni-
ger Abonnentinnen und Abonnenten und weniger Sponsoringeinnahmen. Künstlerinnen 
und Künstler würden aufgrund der unsicheren Ausgangslage keine Bindung mit dem 
Schauspielhaus eingehen wollen. Die kurzfristige Kündigung von Verträgen würde zu 
Schadenersatzforderungen führen. Analoge Szenarien sind auch bei den anderen be-
troffenen Kulturinstitutionen realistisch. Wegen diesen gravierenden Auswirkungen wür-
den die Kulturinstitutionen einer solchen Änderung ihrer Subventionsverträge nicht zu-
stimmen. Es gäbe also keine einvernehmliche Änderung; die Verträge müssten einseitig 
durch die Stadt Zürich gekündigt und in der Folge neu verhandelt werden, was zu einem 
langwierigen und für beide Seiten aufwendigen Prozess mit ungewissem Ausgang füh-
ren würde.  
 
Namens des Stadtrats nimmt die Stadtpräsidentin Stellung. 
 
STP Corine Mauch: Der Stadt Zürich geht es heute finanziell ausgezeichnet, sie ist ein 
hochattraktiver Standort, und dies nicht zuletzt dank dem hervorragenden Kulturange-
bot. Die Weisung hat ihren Ursprung in einer Zeit, in der die finanziellen Perspektiven 
der Stadt Zürich düster waren. Damals rechnete man mit grossen Bilanzfehlbeträgen 
und schnürte Sparpakete. Zu diesem Zeitpunkt war der Stadtrat aus grundsätzlichen 
Überlegungen bereit, die Motion entgegenzunehmen: Sollte die Stadt Zürich in finanziel-
le Schwierigkeiten geraten, müssten alle Bereiche ihren Anteil zur Verbesserung der 
finanziellen Situation leisten, also auch die subventionierten Kulturinstitutionen. Die Mo-
tionärinnen und Motionäre betonten, dass sie die Kulturinstitutionen keinesfalls schädi-
gen möchten. Der Stadtrat teilt dieses Anliegen und legt dem Gemeinderat deshalb 
nicht die in der Motion ursprünglich verlangten Prozentwerte vor, sondern einen modifi-
zierten Vorschlag, der keinen dauerhaften und unwiderruflichen Schaden am Kulturle-
ben in der Stadt Zürich zu stiften droht und den Mechanismus für die betroffenen Kultur-
institutionen planbar macht. Zudem schlägt der Stadtrat vor, bereits vor dem Vorliegen 
eines Bilanzfehlbetrags Massnahmen zu ergreifen – der Schwellenwert hierfür soll bei 
100 Millionen Franken liegen. Die von der Kommissionsminderheit vorgeschlagenen 
Prozentwerte sind viermal höher als die Werte, die der Stadtrat vorschlägt. Wir sind 
überzeugt, dass diese hohen Werte die Kulturinstitutionen in ihrer Qualität und Existenz 
bedrohen und damit das exzellente Kulturangebot in der Stadt Zürich schädigen wür-
den. 
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Weitere Wortmeldungen: 
 
Stefan Urech (SVP): Die unreflektierte, unkritische Hörigkeit gegenüber der Stadtzür-
cher Kulturindustrie ist erschreckend. Es wurde gesagt, eine Kürzung um 10 Prozent 
hätte eine Massenentlassung beim Schauspielhaus und die Schliessung des Schiffbaus 
zur Folge. Statt aber zuerst die Stellen im Niedriglohnbereich zu streichen, könnte man 
sich ja auch einmal überlegen, ein paar Stars aus Deutschland weniger einzufliegen und 
die Löhne derjenigen anzupassen, die am meisten verdienen. Es ist auch erschreckend, 
dass man offenbar selbst dann nicht bereit wäre, das Megabudget der Kulturlandschaft 
ein wenig zu kürzen, wenn die Rechnung der Stadt Zürich zwei Jahre in Folge einen 
Bilanzfehlbetrag aufweisen würde. Selbstverständlich trägt die Kulturlandschaft zur Le-
bensqualität und zum Wohlstand bei, aber eine Kürzung um ein paar wenige Prozente 
in einer finanziell schwierigen Zeit wäre definitiv verkraftbar, dies umso mehr angesichts 
der Doppelspurigkeiten bei den betroffenen Kulturhäusern. 
 
Mark Richli (SP): Stefan Urech (SVP) will nicht verstehen, dass die Kulturhäuser im Fall 
einer Kürzung um 10 oder sogar 16 Prozent nicht mehr auf ihrem für die Stadt Zürich 
eminent wichtigen Niveau weiterarbeiten könnten. Die SP-Fraktion steht geschlossen 
hinter der Weisung, auch wenn sie nicht die in der Motion geforderten Kürzungsbeträge 
ausweist. Sollte die Stadt Zürich in arge finanzielle Nöte geraten, was ich überhaupt 
nicht glaube, würden automatisch Massnahmen ergriffen, die vertretbar und erträglich 
sind.  
 
Severin Pflüger (FDP): Noch 2014 bestand die begründete Sorge, dass es zu einem 
Bilanzfehlbetrag kommen könnte, und heute haben wir ganz andere Aussichten. Es 
kann sich also schnell ändern; vielleicht sieht es in fünf Jahren schon wieder ganz an-
ders aus, und wir sind froh, entsprechende Mechanismen eingebaut zu haben. 2014 
haben wir erkannt, dass die Kunst und die Kultur überproportional leiden könnten, sollte 
es der Stadt Zürich finanziell schlecht gehen. Unser Ziel war es, zu erreichen, dass 
dann nicht nur die kleinen Kulturinstitutionen einen überproportionalen Beitrag leisten 
müssen, sondern auch die grossen. Ursprünglich wollten wir höhere Prozentwerte und 
dafür eine Kann-Vorschrift, die dem Stadtrat erlauben würde, mit Augenmass zu han-
deln. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass das besser wäre. Trotzdem ist es immer 
noch unsere Weisung, die wir zusammen mit der SP, STP Corine Mauch und dem Kul-
turdirektor auf den Weg gebracht haben. 
 
Andreas Kirstein (AL): Es wird zwar betont, die Weisung richte sich nicht gegen die 
Kulturinstitutionen, der Ausnahmeartikel bezieht sich aber einzig und allein auf die Kul-
tur: Bei drohendem Bilanzfehlbetrag soll automatisch das gekürzt werden, von dem man 
glaubt, es sei als eines der ersten Dinge verzichtenswert. Dabei hat Kultur nach klassi-
scher bürgerlicher Auffassung die Aufgabe, in schweren Zeiten Trost zu spenden. Kultur 
dient der Bürgerin und dem Bürger dazu, sich nach dem schweren Tagewerk wieder 
aufzuladen. Gerade diese Funktion müsste aus bürgerlicher Sicht doch besonders dann 
dringend benötigt werden, wenn die Stadt Zürich einen Bilanzfehlbetrag aufweist. Ich 
persönlich bin übrigens der Meinung, Kultur habe insbesondere die Aufgabe, Aufruhr 
und Rebellion in die Herzen der Menschen zu tragen.  
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Dr. Jean-Daniel Strub (SP): Wir sind uns alle insofern einig, als wir hoffen, dass die 
Weisung nie zum Tragen kommen muss. Es ist mitnichten so, dass mit der Weisung als 
Erstes die Kulturinstitutionen zum Abschuss freigegeben würden. Die Intention war im-
mer, willkürliche und letztlich viel schädlichere Kürzungen im Fall eines Bilanzfehlbe-
trags über mehrere Jahre zu verhindern und Kulturinstitutionen möglichst zu schützen. 
An diesem Geist halten wir fest: Es geht um den Schutz der Kulturbudgets. Die von An-
dreas Kirstein (AL) erwähnte Kernfunktion nach bürgerlicher Auffassung wird die Kultur 
auch mit 1 bis 2  Prozent Kürzung noch wahrnehmen können. 
 
Stefan Urech (SVP): Die Frage ist, ob wir dann, wenn die Stadt Zürich in finanzieller 
Not ist, noch ein Schauspielhaus mit internationaler Ausstrahlung und europäischen 
Stars brauchen. Wir finden: Nein, das brauchen wir nicht. Es erstaunt mich, dass jetzt 
ausgerechnet die AL eine Lanze für die grossen Kulturinstitutionen bricht, wo sie sich 
sonst doch immer nur für die kleinen einsetzt. In schlechten Zeiten wollen wir von der 
SVP die richtigen Prioritäten setzen und nicht etwa bei der Bildung, der Gesundheit, der 
Polizei oder der Infrastruktur sparen, sondern wirklich zuerst bei der Kultur.  
 
Severin Pflüger (FDP): Nach unserer Auffassung ist Kultur nicht dazu da, die Leute von 
ihren Alltagssorgen abzulenken, damit sie weiterhin in einem kapitalistischen System 
ausgenutzt werden können. Kultur soll vielmehr zum Denken anregen und dazu, die 
herrschenden Systeme zu hinterfragen.  
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 1 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 1: 
 
1. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Zürcher Kunstgesell-

schaft vom 2. März 1988 (AS 442.110) wird wie folgt ergänzt: 
 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Art. 10ter (neu) 
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 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 
Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 

 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 
nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 

 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 
aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 85 gegen 34 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 2 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 2: 
 
2. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Tonhalle-Gesellschaft 

vom 2. März 1988 (AS 444.110) wird wie folgt ergänzt: 
 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
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 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 
nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 

 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 
aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 
 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-

onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 82 gegen 35 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 3 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 3: 
 
3. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und dem Verein Zürcher Kam-

merorchester vom 1. Juli 1998 (AS 444.120) wird wie folgt ergänzt: 
 Art. 1bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Art. 1ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 
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nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 
 Art. 1quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 83 gegen 35 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 4 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 4: 
 
4. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Theater Neumarkt AG 

vom 30. Januar 2008 (AS 444.140) wird wie folgt ergänzt: 
 Art. 5, Ziff. 5 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Art. 5, Ziff. 5bis (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
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 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 
aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5ter (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 83 gegen 35 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 5 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 5: 
 
5. Der Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Schauspielhaus Zürich 

AG vom 6. Dezember 2000 (AS 444.130) wird wie folgt ergänzt: 
 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 
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 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 82 gegen 36 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag 1 zu Dispositivziffer 6 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 6: 
 
6. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015 betreffend Jahresbeiträge an 

die Zürcher Filmstiftung (GR Nr. 2015/206) wird mit einer Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt 
ergänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 
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 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 84 gegen 36 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag 2 zu Dispositivziffer 6 
 
Die SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 6: 
 
6. Der Gemeinderatsbeschluss vom 25. November 2015 betreffend Jahresbeiträge an 

die Zürcher Filmstiftung (GR Nr. 2015/206) wird mit einer Dispositiv-Ziff. 3, 4 und 5 
wie folgt ergänzt: 

 (...) 
 

Zustimmung: Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bour-
geois (FDP), Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Isabel Garcia (GLP), Christian Huser (FDP), 
Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula Näf 
(SP), Christina Schiller (AL) 

Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK PRD/SSD stillschweigend zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 7 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 7: 
 
7. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeinde zur Vorlage des Gemeinderats vom  

11. Januar 2017 (GR Nr. 2016/264) betreffend Jahresbeiträge an den Verein Tanz-
haus Zürich wird Dispositiv-Ziff. 3 wie folgt ersetzt und mit Dispositiv-Ziff. 4 und 5 
wie folgt ergänzt: 

 Dispositiv-Ziff. 3 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
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 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 
die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 

 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-
trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 

 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 
aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Dispositiv-Ziff. 4 (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 
 Dispositiv-Ziff. 5 (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 84 gegen 36 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 8 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 8: 
 
8. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin den Subventionsver-

trag zwischen dem Stadtpräsidenten und dem Verein Theaterhaus Gessnerallee 
vom 10. März 1998 wie folgt ergänzt: 

 Ziffer 5, 3. Absatz (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 
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die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-

trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 
 Ziffer 5, 4. Absatz (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 
 Ziffer 5, 5. Absatz (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 84 gegen 36 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Änderungsantrag zu Dispositivziffer 9 
 
Die Mehrheit der SK PRD/SSD beantragt Ablehnung des nachfolgenden Änderungs- 
antrags. 
 
Die Minderheit der SK PRD/SSD beantragt folgende Änderung der Dispositivziffer 9: 
 
9. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadtpräsidentin die Leistungsvereinba-

rung zwischen der Stadt Zürich und der Interessengemeinschaft Rote Fabrik vom 
21. August 2014 wie folgt ergänzt: 

 Art. 12bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 

100 Millionen Franken aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt 

die Subvention im Folgejahr um 2 8 Prozent. 
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 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbe-
trag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 

 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag 
aus, sinkt die Subvention im Folgejahr um 4 16 Prozent. 

 Art. 12ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die 

Subvention im Folgejahr um 1 4 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag 

nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 12 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag 

aus, sinkt die Subvention um 4 16 Prozent. 
 Art. 12quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Milli-
onen Franken ausweist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten 
Betrag. 

 
Mehrheit: Dr. Balz Bürgisser (Grüne), Referent; Präsident Dr. Jean-Daniel Strub (SP), Isabel Garcia 

(GLP), Maya Kägi Götz (SP), Muammer Kurtulmus (Grüne), Markus Merki (GLP), Ursula 
Näf (SP), Christina Schiller (AL) 

Minderheit: Christian Huser (FDP), Referent; Roger Bartholdi (SVP), Yasmine Bourgeois (FDP) 
Abwesend: Vizepräsident Stefan Urech (SVP), Mark Richli (SP) 

 
Ausstand: Katharina Prelicz-Huber (Grüne)  
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 82 gegen 36 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Die Detailberatung ist abgeschlossen. 
 
Die Vorlage wird stillschweigend an die Redaktionskommission (RedK) überwiesen. 
 
 
Damit ist beschlossen: 
 
Die geänderten Artikel der Subventionsverträge über eine unbeschränkte Zeitdauer ver-
schiedener Kulturinstitutionen sind durch die RedK zu überprüfen (Art. 38 Abs. 3 in Ver-
bindung mit Art. 64 Abs. 1 GeschO GR). Die Schlussabstimmung findet nach der Re-
daktionslesung statt. 
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Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Zürcher Kunstgesellschaft vom 2. März 1988 
(AS 442.110) 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Franken aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im 

Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Sub-

vention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention im Folge-

jahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag nochmals einen 

Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-

tion um 4 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken aus-
weist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Tonhalle-Gesellschaft vom 2. März 1988  
(AS 444.110) 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Franken aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im 

Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Sub-

vention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention im Folge-

jahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag nochmals einen 

Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-

tion um 4 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken aus-
weist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 
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Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und dem Verein Zürcher Kammerorchester vom  
1. Juli 1998 (AS 444.120) 

 Art. 1bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Franken aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im 

Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Sub-

vention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 1ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention im Folge-

jahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag nochmals einen 

Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-

tion um 4 Prozent. 

 Art. 1quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken aus-
weist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Theater Neumarkt AG vom 30. Januar 2008 
(AS 444.140) 

 Art. 5, Ziff. 5 (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Franken aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im 

Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention um 3 Prozent. 
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Sub-

vention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5bis (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention im Folge-

jahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag nochmals einen 

Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-

tion um 4 Prozent. 

 Art. 5, Ziff. 5ter (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken aus-
weist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 



 

23 / 23 
 
 

Subventionsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der Schauspielhaus Zürich AG vom 6. Dezember 
2000 (AS 444.130) 

 Art. 10bis (neu) 
 1Weist die Stadt Zürich in der Rechnung ein Eigenkapital von weniger als 100 Millionen Franken aus, 

sinkt die Subvention im Folgejahr um 1 Prozent. 
 2Weist danach die Stadt Zürich in der Rechnung einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention im 

Folgejahr um 2 Prozent. 
 3Weist die Stadt Zürich in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die 

Subvention um 3 Prozent.  
 4Weist die Stadt Zürich in der Rechnung danach weiterhin einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Sub-

vention im Folgejahr um 4 Prozent. 

 Art. 10ter (neu) 
 1Tritt in der Rechnung der Stadt Zürich direkt ein Bilanzfehlbetrag auf, sinkt die Subvention im Folge-

jahr um 1 Prozent. 
 2Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nach einem direkten Bilanzfehlbetrag nochmals einen 

Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subvention um 3 Prozent. 
 3Weist die Stadt in der Rechnung im Folgejahr nochmals einen Bilanzfehlbetrag aus, sinkt die Subven-

tion um 4 Prozent. 

 Art. 10quater (neu) 

 Sobald die Stadt Zürich in der Rechnung wieder ein Eigenkapital von über 100 Millionen Franken aus-
weist, erreicht die Subvention wieder den ursprünglich bewilligten Betrag. 

 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


